
im Ganzen gut strukturiert ist.

Vorteile eines Business Plans
Abgesehen von der Notwendigkeit der Er-
stellung eines Business Plans für bestimm-
te Situationen im Lebenszyklus eines Un-
ternehmens (regelmäßig im Rahmen der 
Unternehmensgründung) und neben dem 
Umstand, dass ein Business Plan eine gute 
Orientierungshilfe für die operative Um-
setzung der Strategien und für das Day to 
Day Business darstellt, bietet er auch allge-
mein Vorteile, die nachfolgend ausgewählt 
dargestellt werden:
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Ein Business Plan ist nicht nur ein Zauber-
wort wenn es darum geht, Kapitalgeber zu 
finden oder eine Förderung zu beantragen. 
Ein Business Plan ist die in Worte gefasste 
Darstellung der Geschäftsidee des Unter-
nehmens, welche nicht nur die Chancen 
und das Potential der eigenen Tätigkeit 
zeigt, sondern auch auf die notwendigen 
Voraussetzungen aufmerksam macht und 
die damit verbundenen Risiken benennt. 
Aus dieser Vielfalt ergibt sich, dass mit der 
Erstellung eines Business Plans ein be-
trächtlicher Aufwand verbunden ist. Dafür 
bietet ein guter und sorgfältiger Business 
Plan auch Richtwerte sowie Anhaltspunkte 
für spätere Entscheidungen im Lebenszy-
klus des Unternehmens. Selbst wenn der 
Business Plan als Grundstein für die Füh-
rung des Unternehmens betrachtet wer-
den kann, so ist es trotzdem kein gänzlich 
starres Konzept und es ist angebracht, den 
Business Plan wie die dahinter stehende 
Strategie auch in Zukunft immer wieder zu 
überdenken und anzupassen.

Business Plan durchleuchtet 
das Unternehmen
Ein Business Plan bildet die Grundlage 
für die unternehmerische Zielsetzung und 
gibt daher Informationen über Geschäfts-

Inhalt

idee, Strategien und Maßnahmen, recht-
liche und sonstige Rahmenbedingungen, 
angebotene und geplante Produkte bzw. 
Dienstleistungen usw. Hinzu kommen 
noch Auskünfte über die besonders wich-
tigen Punkte Liquidität und Finanzierung, 
die beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Aufnahme von Fremdkapital immer 
eine große Rolle spielen. Da mithilfe eines 
Business Plans das ganze Unternehmen 
durchleuchtet wird, ist nicht verwun-
derlich, dass neben dem Eigentümer als 
Strategieträger regelmäßig auch das Con-
trolling von einem durchdachten Business 
Plan profitiert, da die operative Umsetzung 
der strategischen Ziele regelmäßig besser 
gelingt, wenn das Bild des Unternehmens 
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lichkeiten) berichtet. Wesentlich ist über-
dies eine Darstellung der Vermögenslage, 
des notwendigen Kapitalbedarfs (Finanz-
plan) und des Einsatzes der vorhandenen 
und geplanten Ressourcen. Es ist auch 
darauf zu achten, dass die obligatorische 
Executive Summary so gestaltet ist, dass 
sie zum Weiterlesen anregt und ein poten-
tieller Kapitalgeber einen guten Überblick 
über die wesentlichen Aspekte des Vorha-
bens erhält.

Aufwand und Wert eines Busi-
ness Plans
Die Erstellung eines Business Plans ist 
üblicherweise mit einem hohen zeitlichen 
Einsatz verbunden. Die Umsetzung der 
strategischen Ziele in die verschiedenen 
operativen Schritte ist auch ein Prozess, 
welcher von Rückkoppelungen gekenn-
zeichnet ist und dazu führen kann, dass bis 
zur Finalisierung mehrere Korrekturschrit-
te notwendig sind. Trotzdem ist ein Busi-
ness Plan auch für den Ersteller selbst von 
unschätzbarem Wert, da kritische Aspekte 
des geplanten Vorhabens klar und deutlich 
sichtbar werden und auch durch die ge-
naue Auseinandersetzung mit der eigenen 
Unternehmenstätigkeit die Umsetzung der 
Strategie und somit auch das Day to Day 
Business erleichtert werden.
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	 Der Business Plan schafft Vertrauen - 
sowohl für den Unternehmer selbst als 
auch für Dritte. Die genaue Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Unterneh-
men kann das Vertrauen auf die eigenen 
Stärken fördern. Ebenso zeigt sich auch, 
dass es der Business Plan Ersteller ernst 
meint mit seinem Plan und er in der Lage 
ist, mit der Komplexität des geplanten 
Vorhabens umzugehen.

	 Früherkennungssystem durch den Busi-
nessplan. Die systematische Vorgehens-
weise bei der Business Plan Erstellung 
hilft auch Probleme früh zu erkennen. 
So kann beispielsweise regelmäßig 
durch einen Business Plan verhindert 
werden, dass für die geplanten Produkte 
oder Dienstleistungen ein nicht kosten-
deckender Preis verlangt wird. Dies wird 
auch durch den Finanzplan als Bestand-
teil des Business Plans sichergestellt, 
welcher über das Ausmaß der notwendi-
gen Investitionen, die Entwicklung des 
Cashflows und auch über die Rentabili-
tät der Projekte Auskunft gibt.

	 Ein Business Plan informiert über Fi-
nanzierungsbedarf, Finanzierungsab-
sicht und Finanzierungsdauer. Dies ist 
sowohl für den Unternehmer selbst von 
Bedeutung wie auch für potentielle Ka-
pitalgeber.

	 Roter Faden durch den Business Plan. 
Durch die intensive Auseinandersetzung 
mit der geplanten Geschäftsidee sowie 
mit dem eigenen Unternehmen gelingt 
es leichter, selbst einen roten Faden zu 
finden. Dies führt regelmäßig auch dazu, 
dass die eigenen Vorstellungen und Ziele 
Dritten gegenüber überzeugender kom-
muniziert werden können, was sich wie-
derum positiv auf mögliche Unterstützer 
bzw. Kapitalgeber auswirkt.

Wesentliche Bestandteile ei-
nes Business Plans
Der Inhalt des Business Plans ist von der 
Individualität des Unternehmens bzw. der 
Geschäftsidee geprägt. Trotzdem gibt es 
bestimmte Themenbereiche und Struktu-
ren, welche in jedem Business Plan enthal-
ten sein sollten. Zu berücksichtigen ist na-
türlich, in welchem Lebenszyklusstadium 
sich das Unternehmen befindet. Hierbei 
wird zwischen dem zusammenfassenden 
Business Plan, dem vollständigen Business 
Plan und dem betriebsfähigen Business 
Plan unterschieden. Typischerweise gibt 
ein Business Plan Auskunft über die kurz- 
und langfristigen Ziele des Unternehmens. 
Neben der Beschreibung der angebotenen 
und geplanten Produkte bzw. Dienstleis-
tungen wird auch über die aktuelle bzw. 
zukünftige Marktsituation (Absatzmög-

(Fortsetzung auf Seite 3)

Der Business Plan als Grundstein für ein erfolgreiches Un-
ternehmen   (Fortsetzung von Seite 1)

Dieser Artikel beinhaltet Informationen 
zur Außenprüfung nach der Bundesabga-
benordnung („Betriebsprüfung“). 2008 
fanden über 75.000 Außenprüfungen statt. 
Laut einem Rechnungshofbericht aus dem 
Jahr 2005 gilt der Großteil der durch Au-
ßenprüfungen entstandenen Mehrergeb-
nisse für den Bund als teilweise oder gänz-
lich uneinbringlich. Die Abstände zwi-
schen zwei Prüfungen betrugen 2004 bei 
Großbetrieben vier Jahre, bei Mittelbetrie-
ben 18 Jahre, wobei große Unterschiede in 
den einzelnen Bundesländern bestanden.

Die Auswahl des zu prüfenden Betriebes 
erfolgt durch drei Verfahren: Bei der Zeit-
auswahl wählt der Computer diejenigen 
Betriebe aus, bei denen eine Prüfung am 
längsten zurückliegt. Daneben gibt es die 

Gruppen- oder Risikoauswahl, bei wel-
cher die Auswahl nach einem vom Finanz-
ministerium erstellten Risikoprofil erfolgt. 
Diese beiden Arten der Auswahl umfassen 
jeweils rund 10 Prozent aller Außenprü-
fungen pro Jahr. Am häufigsten ist die 
Einzelauswahl, d.h. die Auswahl durch 
den Teamleiter des Finanzamtes. Dabei be-
rücksichtigt das Finanzamt Informationen 
aus dem Team (z.B. Steuererklärungen), 
aus anderen steuerlichen Bereichen (z.B. 
nicht angemeldete Dienstnehmer) und von 
außen (z.B. anonyme Anzeigen).

Zusätzlich zur Außenprüfung findet alle 
drei bis fünf Jahre die Gemeinsame Prü-
fung lohnabhängiger Abgaben (GPLA) 
statt. Zweck ist die Zusammenfassung von 
Einzelprüfungen in einem einzigen Ver-

fahren. Geprüft werden sämtliche lohnab-
hängigen Abgaben, das sind Lohnsteuer, 
Kommunalsteuer, DB, DZ und Sozialver-
sicherungsbeiträge.

Neben einer Außenprüfung gibt es die Er-
hebung und die Nachschau. Das Finanz-
amt ist jederzeit berechtigt Auskünfte über 
alle für die Erhebung von Abgaben maß-
gebenden Tatsachen zu verlangen, wobei 
jedermann zur Auskunft verpflichtet ist. 
Beliebige Dritte sind verpflichtet, mündlich 
oder schriftlich - durch Vorlage von Unter-
lagen - Auskünfte auch über fremde Abga-
bepflichten zu geben. Der Abgabepflichtige 
soll allerdings zuerst befragt werden. Wird 
die Einsichtnahme in Dokumente verwei-
gert kann die Behörde entweder eine Geld-
strafe bis EUR 5.000,- vorschreiben oder 

Die Vorbereitung einer Außenprüfung und die Möglich-
keit der Selbstanzeige (Teil 1)
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(Fortsetzung auf Seite 4)

Formell richtig geführte Aufzeichnun-
gen / die Buchführung haben die Vermu-
tung der Richtigkeit für sich. Sie sind der 
Erhebung der Abgaben zugrunde zu legen. 
Steuerrechtliche Grundregel für die ord-
nungsgemäße Form ist, dass die Buch-
haltung einem sachverständigen Dritten 
innerhalb angemessener Zeit einen Über-
blick über die Geschäftsvorfälle vermitteln 
kann. Die einzelnen Geschäftsvorfälle 
müssen sich in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung verfolgen lassen können. Jeder 
Unternehmer hat zumindest die Betriebs-
einnahmen und –ausgaben aufzuzeich-
nen und sie jährlich zusammenzurechnen. 
Zeitgerecht heißt, die Eintragungen sind 
spätestens innerhalb eines Monates und 
15 Tagen nach dem Geschäftsfall vorzu-
nehmen; wird die Umsatzsteuer viertel-
jährlich entrichtet innerhalb des Quartals 
und 15 Tagen. Alle Eintragungen sind 
chronologisch vorzunehmen. Bei der 
Verbuchung nach Belegkreisen (Kas-
sa, Bank, etc.) muss die chronologische 
Reihenfolge innerhalb der Belegkreise 
gewahrt sein. Die Aufzeichnungen / die 
Buchführung müssen / muss vollständig 
sein. Anlagegüter sind in ein Anlagenver-
zeichnis einzutragen. Gewerbetreibende 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner haben ein 
Wareneingangsbuch zu führen. Buch-
führungspflichtige müssen ein Kassabuch 
führen, ebenso ein Bankbuch, wobei eine 
lückenlose Sammlung von Bankkontoaus-

zügen ein Bankbuch ersetzen kann. Die 
Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens 
sieben Jahre.

Das Bankgeheimnis verpflichtet jede 
Bank zur Geheimhaltung von Informati-
onen, welche ihr ausschließlich aufgrund 
der Geschäftsverbindung anvertraut oder 
zugänglich gemacht worden sind. Davon 
ausgenommen sind nur Informationen im 
Zusammenhang mit einem Strafverfah-
ren, sofern eine gerichtliche Bewilligung 
vorliegt und in Finanzstrafverfahren we-
gen vorsätzlicher Finanzvergehen, ausge-
nommen Finanzordnungswidrigkeiten. Im 
Zuge einer Außenprüfung nach § 147 BAO 
muss das Bankgeheimnis gewahrt werden, 
sofern der Abgabenpflichtige nicht darauf 
verzichtet.

Vor Beginn der Außenprüfung muss der 
Prüfer fragen, ob Selbstanzeige erstattet 
wird. Dies ist der letztmögliche Zeitpunkt. 
Nur im Fall von Fahrlässigkeit ist eine 
Selbstanzeige noch während der Außen-
prüfung möglich, sofern der Prüfer den 
entsprechenden Sachverhalt noch nicht 
entdeckt hat. Eine Selbstanzeige hat straf-
befreiende Wirkung, wenn unverzüglich 
alle für die Abgabenverkürzung bedeutsa-
men Umstände offengelegt werden und der 
geschuldete Betrag entrichtet wird. Eine 
fehlerhafte oder zu spät gestellte Selbstan-
zeige kann strafmildernd wirken. 

Die Vorbereitung einer Außenprüfung und die Möglich-
keit der Selbstanzeige (Teil 1)   (Fortsetzung von Seite 2)

die Befolgung ihrer Anordnungen nach 
Erlassung eines Bescheides erzwingen. 
Eine Hausdurchsuchung ist nicht zuläs-
sig. (siehe Teil 2).  Bestimmte Personen, 
wie etwa Angehörige, dürfen die Aussage 
verweigern. Der wesentliche Unterschied 
zwischen Nachschau und Außenprüfung 
ist, dass die Nachschau der Feststellung 
einzelner Sachverhalte dient, während 
eine Außenprüfung eine umfassende Erhe-
bung aller maßgeblichen tatsächlichen wie 
rechtlichen Verhältnisse darstellt. Auch 
im Rahmen einer Nachschau besteht die 
Möglichkeit der Selbstanzeige (s.u.). 

Vorzulegen sind nur die für die Erhebung 
der Abgaben bedeutsamen Unterlagen, 
wie zum Beispiel Buchhaltung, Lohnkon-
ten, Verträge und Belege. Besprechungs-
protokolle, Aktenvermerke oder die Korre-
spondenz mit dem Steuerberater müssen 
nicht offengelegt werden. Es empfiehlt sich 
daher, diese Dokumente getrennt von den 
steuerlichen Aufzeichnungen / Büchern 
abzulegen.

In der Regel erfolgt die Ankündigung 
einer Außenprüfung telefonisch. Der 
Zeitraum zwischen Ankündigung und 
Prüfungsbeginn muss mindestens eine 
Woche betragen, es sei denn durch die 
Ankündigung würde der Prüfungszweck 
vereitelt. Die Außenprüfung beginnt mit 
Zustellung / Übergabe des Prüfungsauf-
trages. Die Prüfung kann nicht verhindert 
werden, jedoch ist eine Verschiebung bei 
Vorliegen berücksichtigungswürdiger 
Gründe möglich. Der Prüfer hat sich aus-
zuweisen. Generell besteht ein Wieder-
holungsverbot, d.h. ein bereits geprüfter 
Zeitraum darf nicht noch einmal geprüft 
werden. Eine Außenprüfung umfasst auch 
eine Betriebsbesichtigung.

Der Prüfungszeitraum beträgt grund-
sätzlich drei Jahre; Ausdehnung als auch 
Einschränkung des Zeitraumes sind zu-
lässig. Das Recht eine Abgabe festzusetzen 
verjährt prinzipiell binnen fünf Jahren; 
im Fall einer Abgabenhinterziehung bin-
nen 10 Jahren. Zu beachten ist aber, dass 
sich die Die Verjährungsfrist verlängert 
sich um ein Jahr durch eine „nach außen 
erkennbare Amtshandlung“ zur Geltend-
machung des Abgabenanspruches (z.B. 
Einkommensteuerbescheid) oder zur Fest-
stellung des Abgabepflichtigen. Nach zehn 
Jahren tritt absolute Verjährung ein, eine 
Verlängerung ist nicht mehr möglich.

2. Teil: Das Berufsausbil-
dungsgesetz (BAG) – Beid-
seitige Pflichten und Beendi-
gung eines Lehrverhältnisses

Wechselseitige Pflichten
Pflichten des Lehrberechtigten

	 Zahlung der Lehrlingsentschädigung: 
Die Höhe der Lehrlingsentschädigung 
richtet sich nach dem Kollektivvertrag 
bzw. nach der Vereinbarung im Lehrver-
trag. Erkrankt der Lehrling, besteht bis 
zur Dauer von vier Wochen Anspruch 
auf die volle Lehrlingsentschädigung 
gegenüber dem Lehrberechtigten. Da-

nach gebührt für weitere zwei Wochen 
ein Teilentgelt, das ist der Unterschieds-
betrag zwischen der Lehrlingsentschä-
digung und dem gebührenden Kranken-
geld. Im Falle eines Arbeitsunfalles oder 
einer Berufskrankheit gebühren die volle 
Lehrlingsentschädigung bis zur Dauer 
von acht Wochen und ein Teilentgelt bis 
zu vier Wochen lang.

	 Dem Lehrling dürfen keine „berufs-
fremden Tätigkeiten“ zur Erledigung 
zugewiesen werden. Welche Tätigkei-
ten als „berufsfremd“ gelten, ergibt sich 
hauptsächlich aus den gemäß § 8 BAG 
erlassenen Ausbildungsvorschriften. 
Hinsichtlich der Verrichtung von Hilfs-
arbeiten gilt nach der Judikatur, dass 

Die Beschäftigung von Jugendlichen und 
die Ausbildung von Lehrlingen (Teil 2)
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diese im Vergleich zu den Hauptarbeiten 
beschränkt bleiben müssen und einen 
„echten sachlichen Bezug“ zur Ausbil-
dung aufzuweisen haben.

Die Ausbildung betreffende wichtige Vor-
kommnisse eines minderjährigen Lehr-
lings sind den Erziehungsberechtigten 
mitzuteilen.

Die wichtigsten Pflichten des Lehrlings

	 Bemühen zur Erlernung der berufsspe-
zifischen Kenntnisse und Fähigkeiten

	 Wahrung von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen

	 Verständigung des Lehrberechtigten bei 
Krankheit

	 Besuch der Berufsschule, der Lehrbe-
rechtigte hat ein Recht auf Einsicht in 
alle Schulunterlagen (Hefte, Schularbei-
ten)

Die Lehrabschlussprüfung
Sie besteht aus einer praktischen und ei-
ner theoretischen Prüfung sowie einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. 
Die Prüfungstaxen trägt der Lehrberech-
tigte. Die Absolvierung einer BHS bzw. 
AHS kann die Lehrzeit verkürzen, sodass 
der Lehrling früher zur Abschlussprüfung 
antreten darf. Die Lehrabschlussprüfung 
kann beliebig oft wiederholt werden. Ein 
Nicht-Bestehen hat jedoch Auswirkungen 
auf den Lehrvertrag, der ja für die Dauer 
der Lehre abgeschlossen wurde. Ein neuer 
Lehrvertrag mit einer höchstens sechs Mo-
nate dauernden Lehrzeit kann abgeschlos-
sen werden bzw. ist auch eine einvernehm-
liche Verlängerung des bestehenden Lehr-
vertrages möglich.

Die Beendigung eines Lehr-
verhältnisses
Ein Lehrverhältnis endet u.a. durch:

	 Zeitablauf

	 Der Lehrberechtigte kann seine Pflich-
ten nicht mehr erfüllen (etwa im Fall des 
Ruhens der Gewerbeberechtigung).

	 erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprü-
fung

	 vorzeitige Auflösung in Schriftform 
(eine Kündigung wie bei einem norma-
len Dienstverhältnis ist nicht möglich; 

bei berechtigtem Austritt gebührt aber 
eine Kündigungsentschädigung):

-	 während der ersten drei Probemonate 
jederzeit ohne Angabe von Gründen 
möglich (bei Berufsschulbesuch in die-
ser Zeit innerhalb der ersten sechs Wo-
chen der Ausbildung im Lehrbetrieb)

-	 einvernehmliche Auflösung unter 
Vorlage einer Amtsbestätigung des 
zuständigen Gerichts in Arbeitsrechts-
sachen bzw. einer Bescheinigung der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte 
betreffend die Aufklärung des Lehr-
lings über die Bestimmungen zur 
Auflösung eines Lehrverhältnisses; zu-
sätzlich muss der gesetzliche Vertreter 
zustimmen;

-	 Auflösung aus einem im § 15 BAG 
ausdrücklich genannten schwerwie-
genden Grund (z.B.: Lehrling verletzt 
trotz Ermahnung die ihm obliegenden 
Pflichten, Übersiedlung des Betriebes 
oder des Lehrlings, wenn Weg zur Be-
triebsstätte nicht mehr zugemutet wer-
den kann)

-	 außerordentliche Auflösung nach § 
15a BAG unter Einhaltung eines Medi-
ationsverfahrens

Die Auflösungserklärung muss jedenfalls 
auch dem Lehrling, nicht nur den Erzie-
hungsberechtigten,  ausgehändigt werden. 
Im Fall der Auflösung durch den Lehrling 
ist die Zustimmung des gesetzlichen Ver-
treters notwendig.

Die Behaltepflicht – Weiter-
verwendung im Betrieb
Nach erfolgreich abgelegter Lehrab-
schlussprüfung besteht eine Behaltepflicht 
von mindestens drei Monaten im erlern-
ten Beruf. Diese Frist kann durch Kollek-
tivvertrag auch länger dauern. Wird der 
Lehrling stillschweigend weiterbeschäf-
tigt, kommt ein unbefristeter Dienstver-
trag zustande, der nur unter Einhaltung 
der entsprechenden Kündigungsfrist auf-
gelöst werden kann.
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Das Lehrzeugnis
Entsprechend einem Dienstzeugnis hat 
der Lehrberechtigte nach Auflösung des 
Lehrverhältnisses ein Lehrzeugnis auszu-
stellen, das zumindest Angaben über den 
Lehrberuf sowie die Dauer des Lehrver-
hältnisses enthalten muss. Weitere An-
gaben, z.B. über erworbene Fertigkeiten, 
können angeführt werden. Zu beachten 
ist, dass keine Angaben im Lehrzeugnis 
enthalten sein dürfen, welche dem Lehr-
ling die Erlangung einer künftigen Stelle 
erschweren könnten.

Auszeichnung von Betrieben 
in der Lehrlingsausbildung
Durch außergewöhnliche Leistungen in 
der Ausbildung von Lehrlingen kann ei-
nem Ausbildungsbetrieb die Auszeich-
nung „Staatlich ausgezeichneter Ausbil-
dungsbetrieb“ verliehen werden. Er darf 
diese Bezeichnung in Verbindung mit dem 
Bundeswappen auf seinen Geschäftspa-
pieren führen.

Fördermaßnahmen und steuerliche Be-
günstigungen für die Ausbildung von 
Lehrlingen werden im Rahmen der Serie 
in der nächsten Ausgabe behandelt.

Die Beschäftigung von Jugendlichen und die Ausbildung 
von Lehrlingen (Teil 2) (Fortsetzung von Seite 3)


